
 

 Bitte ausfüllen und die entsprechende(n) Sparte(n) ankreuzen. 

Danach Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung unterschreiben und weiterleiten an:  
TSV 1863 Buchen e.V., Geschäftsstelle, Turn-Heinrich-Platz 3, 74722 Buchen  

 

           Turn- und Sportverein 1863 Buchen e.V. 
 

Beitrittserklärung 

Mitglied: Name:  Vorname:  Geburtsdatum:  

Straße:  PLZ, Wohnort/Ortsteil:  

Tel:  Fax:  Email:  @  

Sparte(n) in der Sie aktiv sind: 

Basketball             Handball      Fußball Leichtathletik     Volleyball 

Schwimmen  (Untersparte: Triathlon (Spartenbeitrag beachten!)    Behindertensport   Tanzsport 

Turnen (Gruppe: (Untersparte:  Badminton Faustball)  

Trendsport (Spartenbeitrag beachten!)  (Untersp: Boxen Inline-Skaterhockey Taekwondo  Kickboxen 
 
 
 
 

                                                                                    HipHop Breakdance  Fechten). 
 
 
 

➢  Einzelbeitrag                             Familienbeitrag     -     Name des Hauptmitglieds:_____________________ 

- Geburtsdatum:                   ______________________ 

➢ Ich/Wir erkläre/n hiermit für mich/uns/unser(e) Kind/er den Beitritt in den Turn- und Sportverein 1863 Buchen e.V. als 
Einzelmitglied/Familienmitglieder.        

   (Der Jahresbeitrag beläuft sich derzeit für Erwachsene auf 75 €, für Kinder auf 50 €, für Familien auf 110 € und   

        Senioren ab 65 Jahren auf 50 €.)  

➢ Ohne Vorlage eines entsprechenden Schüler- oder Studentennachweises wird ab Vollendung des 18. Lebensjahres 
für Ihre Kinder der Einzelbeitrag für Erwachsene, mit Nachweis der für Schüler/Studenten erhoben. 

➢ Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist jeweils mit einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende schriftlich bei der Ge-
schäftsstelle abzugeben. 

________________________________________ __________________________________ 
(Unterschrift Mitglied)          ( ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
TSV 1863 Buchen e.V., Turn-Heinrich-Platz 3, 74722 Buchen 
Gläubigeridentifikationsnummer: DE46ZZZ00000122137 
Mandatsreferenz: 

Hiermit ermächtige ich den TSV 1863 Buchen e.V. einmal jährlich zum 02.Mai (Neumitglieder Eintritt nach dem 
01.04.erster Einzug zum 02.11. im Eintrittsjahr) eine Zahlung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom TSV 1863 Buchen auf mein Konto eingezogene Lastschrift einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Be-
trages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Name, Vorname:  ___________________________________________ 

IBAN:                  ____________________________________________ 

Bei 

 Sparkasse Neckartal-Odenwald                                                            (BIC: SOLADES1MOS ) 

 Volksbank Franken eG                                                                          (BIC: GENODE61BUC ) 

Andere Bank 

____________________________________                                            (BIC:: ______________ ) 

 

Buchen, den _________________________ Unterschrift d. Kontoinhabers:____________________ 



 

 

 
Datenschutzerklärung 

 
 

 
Speicherung von Daten: 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der TSV 1863 Buchen dessen Adresse, Alter und Bankverbindung auf. Diese 

Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mit-
gliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 

Ma0pnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglie-
der werden vom TSV 1863 Buchen grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes 

nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte beste-

hen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das Verarbeitung entgegensteht. 
 

Weitergabe der Daten an Verbände: 
Als Mitglied von Fachsportverbändern ist der TSV 1863 Buchen verpflichtet, bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben 

(z.B. Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie die Bezeichnung ihrer 
Funktion im TSV 1863 Buchen. Im Rahmen von Ligaspielen oder Turnieren meldet der TSV 1863 Buchen Ergebnisse 

(z.B.  bei Fußball: Torschützen) und besondere Ereignisse (z.B. Fußball: Platzverweise usw.) an den Verband. 

 
Öffentlichkeitsarbeit: 

Der TSV 1863 Buchen informiert die Tagespresse sowie die (RND/FN und weitere) über Saison. – Spiel.- und Turnie-
rergebnisse und besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf der Homepage des TSV 1863 Bu-

chen (www.tsv-buchen.de) veröffentlicht.  Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem 1. Vorsitzenden einer 

solchen Veröffentlichung schriftlich widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das wider-
sprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden 

von der Homepage des TSV 1863 Buchen entfernt. Der TSV 1863 Buchen benachrichtigt die Spartenleitung und die 
Verbände und weitere von dem Widerspruch des Mitglieds. 

 
Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder und Kooperationspartner: 

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, vor allem Turniere und deren Ergebnisse sowie Feiern, 

am schwarzen Brett (Sportheim/TSV Homepage>) des TSV 1863 Buchen bekannt. Dabei können personenbezogene 
Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen 

Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Wiederspruchs unterbleibt in Bezug auf das wiedersprechende Mitglied 
eine weitere Veröffentlichung am schwarzen Brett. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, vor 

allem Turniere und deren Ergebnisse sowie Feiern, in der Vereinszeitschrift (Sportfreund) bekannt. Das einzelne Mit-

glied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Wider-
spruchs unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung mit Ausnahme von Er-

gebnissen aus Ligaspielen und Vereinsturnierergebnissen. Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder 
und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im TSV 1863 Buchen eine besondere Funktion ausüben, welche die Kennt-

nis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner sat-

zungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die 
Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. Der TSV 1863 Buchen hat ein Kooperationsabkommen mit 

DAS Deutsche Sportausweis GmbH abgeschlossen. Er übermittelt einmalig zur Erstellung eines Mitgliedsausweises 
eine vollständige Liste der Mitglieder an die DAS Deutsche Sportausweis GmbH>H, die den Namen und die Adresse 

enthält. Neue Mitglieder werden vierteljährlich an die DAS Deutsche Sportausweis GmbH zur Erstellung eines Mit-
gliedsausweises übermittelt. Sie enthalten ebenfalls nur Namen und Adresse des neuen Mitgliedes. 

Jedes Mitglied kann dieser Übermittlung widersprechen: im Falle eines Widerspruchs werden seine personenbezoge-

nen Daten auf der zu übermittelnden Liste gelöscht bzw. nicht übermittelt. 
 

Austritt aus dem TSV 1863 Buchen: 
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezo-

gene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen 

Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 

Beschlossen am 23. Februar 2012, durch den geschäftsführenden Vorstand des TSV 1863 Buchen e.V. 
 

http://www.tsv-buchen.de/

